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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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Merkblatt: Spielplatzkontrolle 

Operative Inspektion 

Allgemeine Hinweise 

1. Der Betreiber eines Spielplatzes muss für diesen ein Sicherheitsmanagement etablieren. 

2. Inspektionen und Wartungen müssen nach Plänen erfolgen. 

3. Folgende Inspektionen müssen durchgeführt werden: 

 Die Inspektion nach der Installation, 

 die visuellen Routine-Inspektionen (VRI), 

 die operativen Inspektionen (OI) und 

 die jährlichen Hauptinspektionen. 

4. Wartungsarbeiten werden auf der Grundlage der Inspektionsergebnisse und entsprechend den Herstellervorgaben als  

 routinemäßige Wartung und als 

 Wartungsreparaturen zur Wiederherstellung des allgemeinen sicherheitstechnischen Zustands von Spielplatzgeräten, 

Spielplatzböden und Ausstattungen durchgeführt. 

5. Inspektionen und Wartungen dürfen nur durch sachkundige Personen erfolgen, die durch eine geeignete Ausbildung und 

praktische Erfahrung über ausreichend Kenntnisse verfügen, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen. 

6. Die Fristen/Häufigkeiten von Inspektionen werden vom Betreiber unter Beachtung der Herstellervorgaben, der Intensität 

der Nutzung und örtlicher Bedingungen festgelegt. 

7. Von allen Inspektionen und Wartungen sind Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren. 

Operative Inspektionen 

Diese Inspektionen sind sehr viel detaillierter als die visuellen Routine-Inspektionen und dienen der Überprüfung der Betriebssi-

cherheit und der Stabilität von Spielplatzgeräten sowie der Überprüfung des allgemeinen betriebssicheren Zustands des ge-

samten Spielplatzes. 

Beispiele: Verschmutzungen und Abfall, Fehlteile, zerstörte Teile, Bodenfreiheit, Zustand und Überdeckung von Fundamenten, 

Verschleiß, Standsicherheit, Glasscherben, defekte Einfriedungen, Giftpflanzen, Totholz in Baumkronen, Spuren und Kot von 

Tieren, Ansiedlung von Neophyten, Pflegebedarf von Grünflächen. 

Werden bei der OI sicherheitstechnisch relevante Mängel festgestellt, muss der Betreiber darüber informiert werden. Über 

Mängel, die eine Gefährdung für Leben und Gesundheit darstellen, ist der Betreiber unverzüglich zu informieren. Er trifft die 

Entscheidung, ob und wie der Spielplatz, Teile des Spielplatzes oder Spielplatzgeräte mit erheblichen Mängeln sicher der Nut-

zung entzogen werden. 

Es ist üblich, dass bei der OI festgestellte einfache Mängel, wie Verschmutzung, unebene stoßdämpfende Böden aus Einzel-

partikeln, Müllablagerungen u. Ä., sofort im Rahmen der routinemäßigen Wartung abgestellt werden. 

Der Betreiber sollte den Personen, die die OI durchführen, platzspezifische detaillierte Anleitungen, z. B. Checklisten, vorgeben. 

Die Mustercheckliste kann dabei als Anhalt dienen. Zu jedem Gerät sollte es auf der Herstellerdokumentation basierende Vor-

gaben geben. Erkenntnisse aus Schäden oder bekannt gewordenen Unfällen sind zu berücksichtigen. 

Es ist zu dokumentieren, wann und durch wen festgestellte Mängel abgestellt wurden. 

Über die Art der Dokumentation und Nachweisführung, z. B. mittels RFID und Software oder die Papierform, entscheidet der 

Betreiber. 



 
 

 

 

 

                                          Der Hausmeister 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/8277 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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